FRAGENKATALOG

Die Tendenz, Dienstleistungen, vor allem auch sozialstaatliche, der öffentlichen Grundversorgung global zu liberalisieren ist gravierend im Ansteigen begriffen. Das im Rahmen der WTO 1995 beschlossene und momentan unter Ausschluss der Öffentlichkeit geheim weiterverhandelte GATS (General Agreement on Trade in Services), Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen, soll bis im März 2003 eine neue Liberalisierungsrunde einleiten und bis 2005 abgeschlossen werden.

GATS wird gravierende Auswirkungen auf den gesamten Lebens- und Arbeitsbereich der in Österreich lebenden Menschen haben.

Derzeit sind alle sozialstaatlichen Grundversorgungsdienstleistungen aufgrund ihrer gesellschaftspolitischen Bedeutung in weitaus stärkerem Maße als der Güterhandel durch politische Maßnahmen geschützt. Das sind: Gesundheitswesen, Bildungsbereich, Altersvorsorge, Wasserversorgung, kommunale Dienste, öffentlicher Verkehr etc.

Im Falle einer Liberalisierung im Rahmen des GATS gibt es keine demokratische, nationale Kontrolle mehr, und diese „Dienstleistungen“ sind den wettbewerbsorientierten Marktregeln 

unterworfen.

Frage: Soll die Absicherung im Fall von Krankheit, Unfall, Behinderung, Alter, Arbeitslosigkeit und Armut in erster Linie solidarisch durch öffentlich-rechtliche soziale Sicherungssysteme gewährleistet werden (private Eigenvorsorge stellt lediglich eine freiwillige Ergänzung der sozialstaatlichen Absicherung dar)?

○ Ja

○ Nein

Frage: Bei welchen der folgenden sozialen  Absicherungs- und Grundversorgungsbereichen sind Sie der Meinung, dass sie weiterhin von der öffentlichen Hand wahrgenommen werden sollen und keine Privatisierung zugelassen werden soll ?

Gesundheitsversorgung   
        ○ Ja      ○ Nein

Bildung                                          ○ Ja       ○ Nein

Altersvorsorge           
                    ○ Ja       ○ Nein

Wasserver- und -entsorgung          ○ Ja       ○ Nein

           Öffentlicher Verkehr                       ○ Ja      ○ Nein

Energieversorgung                         ○ Ja       ○ Nein

Postwesen                                       ○ Ja       ○ Nein

Frage: Sind Sie bereits über das GATS informiert?

○ Ja         ○ Nein

Wenn „ja“ geben Sie eine Beurteilung des GATS ab:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Die zentralen Prinzipien des GATS sind die sogenannte „Inländerbehandlung“ und die „Meistbegünstigung“. 

Zum Beispiel werden im Falle einer Liberalisierung ausländische Gesundheits- und Bildungsanbieter durch das Prinzip der „Inländerbehandlung“ das Recht haben, sich uneingeschränkt in jedem WTO-Land niederzulassen und mit öffentlichen Einrichtungen - z.B im Bildungsbereich mit Schulen und Universitäten - um die Vergabe öffentlicher Gelder zu konkurrieren. Die Regelung der „Inländerbehandlung“ bezieht sich auch auf alle anderen Bereiche der öffentlichen Dienstleistungen wie Wasser, Kanalisation, Gesundheit, Altersvorsorge etc.

Heute kann der Staat, dessen Recht bekanntlich vom Volk ausgeht, beispielsweise die Förderung der Nahversorgung betreiben.   Nach der aktiven Zusage, gewisse Sektoren ausländischen Investoren zu öffnen, würde diese Regionalförderung mit ihren arbeitsmarkt- und umweltpolitischen Vorteilen ihr politisches Ende finden, da sie ausländische Firmen benachteiligt. 

Meistbegünstigung heißt, dass Österreich die Rechte, die es einem ausländischen Anbieter gewährt, ALLEN ausländischen Anbietern, egal aus welchem WTO-Mitgliedsland, gewähren muss. 

Frage: Halten Sie die Grundprinzipien „Meistbegünstigung“ und „Inländerbehandlung“ des GATS- Abkommens für richtig ?    

○ Ja         ○ Nein

Staaten, Länder und Gemeinden regulieren mit Gesetzen nichtökonomische Ziele wie Umweltschutz, Arbeitsplatzsicherung, Regionalpolitik oder die Gleichstellung der Geschlechter.Nach der Übernahme von Liberalisierungsverpflichtungen innerhalb des GATS können viele dieser öffentlichen Regulierungen als „Handelshindernisse“ angesehen werden und beim Schiedsgericht der WTO angefochten werden. Zum Beispiel  benachteiligt die Beschränkung der Zahl von Hotels oder Schiliften in einer Gletscherregion ausländische InteressentInnen gegenüber inländischen Betreibern, die schon zum Zug gekommen sind. In diesem Fall kann zwar ein Nationalstaat politische Ziele wie Umweltschutz geltend machen, muss dann aber seine Regulierung einem „Notwendigkeitstest“ unterziehen, d.h. die Umweltschutzmaßnahme wird untersucht, ob sie die am wenigsten handelsverzerrende ist. Wenn das angerufene WTO-Schiedsgericht zu gegenteiliger Auffassung gelangt, kann der Nationalstaat gezwungen werden, das Gesetz aufzuheben! WTO Recht kommt vor EU-Recht und nationalem Recht.

Frage: Befürworten Sie diese Einschränkung der nationalstaatlichen und EU- Kompetenzen u. a. im sozial- und umweltpolitischen Bereich?

○ Ja           ○ Nein
Wenn „nein“, werden Sie öffentlich dagegen auftreten?

 ○ Ja          ○ Nein

Wenn „ja“, in welcher Form? 

über Medien                     ○

Veranstaltungen               ○

in den Parlamenten           ○
Österreich hat, wie fast alle EU – Staaten, bereits schon 1995  weitgehende Verpflichtungen zur Liberalisierung im Dienstleistungsbereich (z.B. Bildungsbereich) übernommen.

Frage: Treten Sie für eine umfassende öffentliche Information über die GATS -Verhandlungen im Sinne der Demokratie ein?
○ Ja          ○ Nein

Frage: Bis 30. März 2003 müssen die einzelnen WTO-Länder eingegeben haben, in welchen Dienstleistungssektoren sie bereit sind, Liberalisierungsverpflichtungen einzugehen. Wissen Sie über die Pläne der österreichischen Regierung/bzw. der EU Bescheid?

○ Ja          ○ Nein

Frage: Sind Sie dafür, daß bereits von Österreich eingegangene Verpflichtungen, Angebote und Begehren im Zusammenhang mit GATS öffentlich diskutiert werden?

○ Ja          ○ Nein

Frage: Halten Sie die politischen und wirtschaftlichen Prinzipien des GATS mit der österreichischen Verfassung für vereinbar?

○ Ja           ○ Nein

Vor allem in den Ländern der sogenannten „Dritten Welt“ mit bereits liberalisierten Dienstleistungsbereichen, aber auch in den USA, GB etc., sind gravierende Auswirkungen auf das gesellschaftliche und soziale Leben festzustellen.

Frage: Sind Sie dafür, dass eine fundierte Analyse über diese Auswirkungen in die Arbeitsgrundlagen des zuständigen parlamentarischen Ausschusses  miteinbezogen wird?

○ Ja         ○ Nein

Frage: Sind Sie dafür, dass bereits eingegangene Verpflichtungen Österreichs  nach Überprüfung gegebenenfalls wieder rückgängig gemacht werden?

○ Ja         ○ Nein

Frage: Werden Sie für einen Verhandlungsstopp des GATS bis zur öffentlich geführten Klärung der angeführten Fragen eintreten ?

○ Ja          ○ Nein

In letzter Zeit ist über neue Varianten kommunaler Finanzierungsmodelle in den Medien berichtet worden. Eine davon ist das sogenannte „Cross Boarder Leasing“(CBL).

Die Stadt Salzburg plant nun gewisse öffentliche infrastrukturelle Einrichtungen an US-Investoren zu verkaufen bzw. zu vermieten. Konkret geht es um das städtische Kanalsystem, das über CBL vermietet und wieder zurückgemietet würde.

An die neun Mio. Euro soll dabei für die Stadt Salzburg herausspringen, während die Vertrags- und Transaktionspartner (Vermittler, Banken) das fünf- bis achtfache erzielen.

Erfahrungen aus anderen europäischen Städten zeigen, daß Stadtverwaltungen solche langfristig bindenden Verträge abschließen, ohne dass die Mitglieder der Entscheidungsgremien die Vertragstexte im allein verbindlichen englischen Wortlaut zu sehen bekommen und Namen und Adresse des US–Trusts, des unmittelbaren Vertragspartners der Stadt, nie erfahren. Der Gerichtsstand der Verträge war bisher immer in den USA.

Frage: Ist das Ihrer Meinung nach sowohl mit dem üblichen bürgerlichen Vertragsverständnis als auch mit Demokratie vereinbar ?

○ Ja             ○ Nein

Der Barwertvorteil  des CBL beruht auf einer steuerlichen Absetzbarkeit der Investoren in den USA als Art Aussenhandelsförderung und ist in den USA gesetzlich nicht gedeckt. Diese Transaktionen werden von einzelnen  US-Finanzämtern geduldet, obwohl die oberste Steuerbehörde sich klar dagegen ausspricht und sogar in einzelnen Fällen prozessiert.

Frage: Können Sie die Tatsache vertreten, dass der Staat die Bürgerinnen und Bürger zu Steuerehrlichkeit aufruft, aber nun gleichzeitig staatliche Stellen mit CBL selbst Steuerflucht begünstigen und die Steuerzahler anderer Länder schädigen  würden ?

○ Ja          ○ Nein

Frage: Werden Sie als Abgeordnete/r CBL unterstützen?

○ Ja          ○ Nein

Aufgrund aller vorangegangener Tatsachen und Fragen und aus tiefer Besorgnis um demokratische Grundrechte für die in Österreich lebenden Menschen und um diese Rechte zu gewährleisten möchten wir abschließend noch folgende Fragen an Sie richten:

Frage: Soll das Prinzip der Sozialstaatlichkeit in der österreichischen Bundesverfassung verankert werden?

○ Ja         ○ Nein

Frage: Sollen alle Gesetzesvorhaben, welche soziale Belange betreffen, vor Beschlussfassung einer Sozialverträglichkeitsprüfung unterzogen werden?

○ Ja          ○ Nein

Abschließend möchten wir uns sehr herzlich dafür bedanken, daß Sie sich für unsere Fragen Zeit genommen haben !
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